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Erwägungen

E. 1
A.________, 1973 geborener Algerier, reiste im Sommer 2007 als Asylbewerber in die
Schweiz ein; sein Asylgesuch blieb erfolglos, und er wurde aus der Schweiz weggewiesen.
Auf ein Ende 2009 erneut gestelltes Asylgesuch wurde am 27. Februar 2010 umgehend
nicht eingetreten. Am 13. Oktober 2011 heiratete A.________ eine Schweizer Bürgerin,
worauf ihm der Aufenthalt bewilligt wurde. Am 17. Juni 2013 wurde dem Ehepaar
gerichtlich das Getrenntleben bewilligt. Am 11. November 2013 wurde ein von der Ehefrau
richterlich beantragtes Annäherungsverbot definitiv bestätigt. Am 4. Februar 2014 widerrief
das Migrationsamt des Kantons Basel-Stadt die Aufenthaltsbewilligung von A.________
und wies ihn aus der Schweiz weg, was der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt mit
(rechtskräftigem) Beschwerdeentscheid vom 30. Mai 2014 bestätigte. Am 23. September
2014 wurde A.________ in Ausschaffungshaft genommen; mit Urteil vom 24. September
2014 erkannte die Einzelrichterin für Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht des
Appellationsgerichts des Kantons Basel-Stadt als Verwaltungsgericht, dass die
Ausschaffungshaft von drei Monaten vom 23. September bis zum 22. Dezember 2014
rechtmässig und angemessen sei.

Mit Schreiben vom 9. Oktober (Postaufgabe 10. Oktober) 2014 beantragt A.________ dem
Bundesgericht, er sei in Freiheit zu entlassen. Es ist weder ein Schriftenwechsel noch sind
andere Instruktionsmassnahmen angeordnet worden.

E. 2
Gemäss Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG haben Rechtsschriften die Begehren und deren
Begründung zu enthalten; in der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern
der angefochtene Akt Recht verletze. Die Begründung hat sachbezogen zu sein; erforderlich
ist eine zumindest rudimentäre Auseinandersetzung mit den für das Ergebnis des
angefochtenen Entscheids massgeblichen Erwägungen der Vorinstanz.

Das Appellationsgericht schildert zunächst in für das Bundesgericht verbindlicher Weise (
Art. 105 Abs. 1 BGG ) die seinem Urteil zugrunde liegenden tatsächlichen Verhältnisse. Es
erläutert in der Folge die gesetzlichen Voraussetzungen der Ausschaffungshaft und
begründet, warum diese vorliegend erfüllt sind (Sicherstellung des Vollzugs einer
Wegweisung, die vorliegend rechtskräftig ist [E. 2]; Haftgrund [E. 3]; Haftdauer, Fehlen
von Vollzugshindernissen und Verhältnismässigkeit [E. 4]). Dazu lässt sich der
Beschwerdeschrift nichts entnehmen. Der Beschwerdeführer begnügt sich damit, über seine
bisherige Anwesenheit in der Schweiz sowie über das Handeln seiner Ehefrau zu berichten,
ohne auch nur im Ansatz auf die Wertung des Appellationsgerichts einzugehen, dass er
nicht gewillt war und auch nicht gewillt sei, sich an behördliche Anordnungen zu halten und
die Schweiz aufforderungsgemäss zu verlassen.



Die Beschwerde enthält offensichtlich keine hinreichende Begründung ( Art. 108 Abs. 1 lit.
b BGG ), sodass darauf mit Entscheid des Einzelrichters im vereinfachten Verfahren nach
Art. 108 BGG nicht einzutreten ist.

Dem Verfahrensausgang entsprechend würde der Beschwerdeführer kostenpflichtig (Art.
66 Abs. 1 erster Satz BGG); indessen rechtfertigen es die Umstände, auf die Erhebung von
Kosten zu verzichten (Art. 66 Abs. 1 zweiter Satz BGG).
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